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der Verbands^eitschrift »Der freie Angestellte".
Geschäftsstelle:

Berlin SO. 26, Oranienstraße 40/41
Bezugspreis durch diePost vierteljährlich 60f»\k. Einzel¬

nummer 10 Mk. - Anzeigen werden nicht aufgenommen.

Krankenkasse, Schularzt, Schulpflegerin*
Das Schulkinderelend hat einen großen Umfang angenommen.

Der Krieg uni seine wirtschaftlichen Nachwirkungen haben be¬

sonders auf das heranwachsende neue Geschlecht nachteilig ein¬

gewirkt. Es sei nur verwiesen auf die Ergebnisse der ärztlichen

Untersuchungen der Schulkinder, dic im Zusammenhang mit der

Quäkerspeisung in allen größeren Orten durchgeführt wurden.

Im allgemeinen wurde ein Drittel der Volksschulkinder als in

hohem Qrade unterernährt und der Zusatznahrung dringend be¬

dürftig bezeichnet. Die Bevölkerungsstatistik zeigt uns, daü die

Sterblichkeit der Schulkinder erheblich zugenommen hat. Im

Reglerungsbezirk Düsseldorf, In dem hierüber eingehende Unter¬

suchungen stattgefunden haben, waren im Jahre 1914 unter 100

Gestorbenen aller Altersklassen nur 2,78 im Alter von 6 bis

15 Jahren, irn Jahre 1920 aber 5,27. Besonders stark wirkt die

Tuberkulose auf dieses Alter ein. Unter 100 Tuberkulosegestor¬

benen standen 1914 im Alter von 6 bis 15 Jahren 8,8 Proz., im

Jahre 1920 aber 13,8 Proz. Dic Ansprüche, die die Schule an

diese mangelhaft ernährte und kranke Jugend stellt, können von

dieser nicht erfüllt werden, ohne daß der gesundheitliche Zustand

noch weiter leidet.

Der Schularzt ist deshalb heute dringender als je. Es ist des¬

halb bedauerlich, daß die Veröffentlichungen aus dem Gebiete der

Medizinalvcrwaltungen zu dem Ergebnis kommen müssen: Die

Zahl der Schulärzte ist immer noch verhältnismäßig gering. Die

Schuld an diesem Zustand fällt nicht allein den Städten, sondern

In hohem Maße dem Staate zu. Statistische Erhebungen, dic der

preußische Städtetag Ende des vergangenen Jahres unternommen

hat kommen zu dem Ergebnis, daß der Staat seine Pflicht

gegenüber der Schule in geldlicher Hinsicht nur ungenügend er¬

füllt. Nach den Feststellungen betrug die Gesamtausgabc der

Städte für Volksschulen 195 Millionen Mark, denen als Leistungen

des Staates nur 92 Millionen Mark gegenüberstehen. Von den

Ausgaben für das Volksschulwesen trägt also der Staat nur

32 Proz., die Städte haben aber 67 Proz. aufzubringen.

Der Hauptausschuß des preußischen Landtages hat sich am

18. November 1921 dringend für einen Ausbau des Schularzt¬

wesens ausgesprochen. Die Regierung hat sich dem ange¬

schlossen, ist aber auch der Ansicht, daß diese Ausgestaltung
allein aus Mitteln der Gemeinden und des Staates unmöglich ist.

Sie ist deshalb, wie schon die Tageszeitungen berichteten, auf die

Suche nach anderen Stellen gegangen, die dic Lasten tragen

helfen sollen.

Als solche waren die Träger der sozialen Versicherung, na¬

mentlich die Krankenkassen, in Aussicht genommen. Das preußi¬
sche Wohlfahrtsministerium hatte eine Besprechung dieser Fragen

zum 11. Januar 1922 einberufen, an der Vertreter der Kranken¬

kassenhauptverbände. der Städte und Gemeindcorganlsationcn

usw. teilnahmen. Ministerialdirektor Gottstein wies darauf hin,

daß die Schularztfrage neu geregelt werden müsse. Der Referent

des Ministeriums, Ministerialrat König, King davon aus, daß viel¬

fach der Nutzen des vorbeugenden Heilverfahrens noch nicht er¬

kannt wurde. Da die Austeilung von Schulärzten an der Geldnot

der Gemeinden und Städte scheiterei wurden dio Träger Jer So¬

zialversicherung gebeten, Mittel für den Aushau des Schularzt-

weseos zur Verfügung zu stellen. Der Direktor der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Köln« Eisenhut, schilderte die von den Kölner

Krankenkassen eingerichtete Kinderfürsorge aul der Grundlage

der Familienhilfe. Ks werden den von den Schulärzten bezeich¬

neten Kindern Nährmittel, Krankenhauspflege, Pflege der Wohn-

Itättetl, und Seebäder wenn nötig auf die Dauer von 2r> Wo heu

gewährt Die Kassen haben mit fünf Kinderhelmen vertragliche

Vereinbarungen getroffen« Für die nicht von der Krankenver¬

sicherung erfaßte:! Kinde- Übernimmt die Stadt Köln die gleichen

Leistungen. Die Kassen haben nach dem Preisstand von Anfang

dieses Jahres mit einem Aufwand von 2ü Millionen .Mk., dic Stadt

mit einem solchen von 5 Millionen Mk. jährlich für diesen Zweck

zu rechnen. Die Krankenkassen haben zur Deckung dieser Auf¬

wendungen Ihren Beitrag um 1 Proz. vom Grundlohn erhöht.

Von den Vertretern der Krankenkassenhauptverbände wurde

erklärt daß die Krankenkassen Mittel zur Anstellung von Schul¬

ärzten nicht zur Verfügung stellen können. Die Verbände scicu

aber bereit. In verstärktem Maße auf die Kassen einzuwirken,
sich der Kinderfürsorge anzunehmen. Wirklich Durchgreifendes
könne aber erst geschehen, wenn die Familienkrankeuhilfe zur

allgemeinen Pflichtleistung der Krankenkassen erhoben worden

sei. Im Einzelfall müsse es den Krankenkassen überlassen bleiben,
ob sie den Städten unmittelbar Geld für diesen Zweck z-ur Ver¬

fügung stellen wollen. Es sei Pflicht der Stadtver¬

waltungen, an die Krankenkassen entsprechend
heranzutreten (vgl. auch H. Lehmann in „Ortskranken¬
kasse" 1922 Sp. 94). Die Vertreter der Krankenkassen äußerten

sich wiederholt dahin, daß die Gemeinden bei dem nötigen guten

Willen sehr wohl In der Lage wären, die nötigen Mittel für die

Anstellung von Schulärzten aufzubringen. In Preußen fehle es

nur an dem Zwang durch die Gesetzgebung. Im Verhältnis zu

dem Gesamtaufwand der Städte seien die notwendigen Aufwen¬

dungen für die Schulärzte ganz geringe.
Das Ergebnis der Konferenz wurde von Alinisteriaidirektor

Gottstein dahin zusammengefaßt, daß dic Krankenkassen wenig¬

stens bereit seien, arbeitsteilig, gegebenenfalls durch Heranziehung

der Kassenärzte, die erforderlichen Untersuchungen vornehmen zu

lassen. Nähere Vereinbarungen seien örtlich zu treffen. Die

obligatorische Einführung der Familienhilfe bei den Kranken¬

kassen als Grundlage einer weitgehenden Kinderfürsorge sei un¬

bedingt notwendig. Das Ergebnis der Aussprache werde bei den

weiteren Beratungen mit den übrigen beteiligten Ministerien ver¬

wertet werden. Es sei die Absicht der preußischen

Regierung, dafür zu sorgen, daß zunächst alle

Städte bis herab zu 15000 Einwohnern Schul¬

ärzte zur Verfügung hab cn.

Es soll hier nicht untersucht werden, inwieweit dic Behaup¬

tung, die Gemeinden hätten soziale Pflichten vernachlässigt, zu¬

treffend ist. Jedenfalls wissen sich die sozialdemokratischen

Gemeindevertreter frei von Schuld. Es bleibe aber doch nicht

unerwähnt, daß recht häutig auch die Aerztc selbst der An¬

stellung von Schulärzten Schwierigkeiten bereiten. Ein Ver¬

treter des Reichsstädtebundes behauptete auf jener Tagung, meist

wollten sich die Äerzte nur hauptamtlich anstellen lassen. Auf

den Tagungen des Provinzialwohlfahrtsamts Sachsen ist wieder¬

holt zur Sprache gekommen, daß die Acrzte durch ihre berufenen

Vertretungen die Forderung steilen, bei der Anstellung von Stadt¬

ärzten diese zu vollberechtigten Mitgliedern des

Magistrats zu machen. In mittleren und größeren

Städten wird meist der Schularzt auch Fürsorge- und Stadtarzt

Jn einer Person sein. Es kann aber unmöglich die Verpflichtung

übernommen werden, den Arzt als Mngistralsmitglied einzusetzen.

Die gesundheitlichen Fragen, dic wenigstens heute noch innerhalb

des Magistrats zur Beratung kommen, sind verhältnismäßig noch

nicht zahlreich. Auch die sonst geforderten Anstellungsbedin¬

gungen (Gehalt usw.) sind oft nicht gerade bescheiden.

Wir möchten auf die ir, der Konferenz empfohlene Zusammen¬

arbeit mit den Krankenkassen besonders hinweisen. Voraus¬

setzung ist natüriichfl daß diese die Familienhilfe (Anspruch der

Familienangehörigen, also namentlich der Kinder, am' ärztli

Behandlung, Heilmittel und Heilstättenpflcgc) eingeführt >en.

Diese Fürsorge, die in der Reichsversicherungsordnung ein-.. - I

geregelt ist. ist bekanntlich noch Keine Pflicht der Kassen, sondern

eine freiwillige Mehrleistung. Obgleich die Äerzte ihrer Einfüh¬

rung häufig Schwierigkeiten i ntgegensetzen (man denke an

Berlin!), auch die Arbeitgeber in den Krankenka. trganen oft

ihre Zustimmung zu der Einrichtung versa :sr sie doeh bei

einer grölten uud wachsenden Zahl von Krankenkasse, nament-



Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung Nr. 1 — 1923

i Städte, anzutreffen. die Ii efe '

Köln, Hau ic, Li w. zeigen, i^t ein Zusammenarbeiten

ien S i!e nn I K isse nichl nur recht gut möglich, sondern

. i :. n ch eingeführt Das Zusammenwirken kann so-

i i derartig gestaltet werden, dafl es (wenn und weil die Not

i zwingt) zunächst auch ohne Schularzt geht

hie nötige Brücke zwischen Schule und Kasse kann dio

Schulpflegerin schlagen« sie ist bekanntlich eine seit etwa

15 Jahren bestehende Einrichtung, die mehr und mehr auch von

kleineren Städten eingeführt wird. Ucherail, wo das geschehen

ist, hat sich die Scholpfteferin als überaus segensreich bewahrt.

Sie nutzt in gleicher Weise den Kindern, dem Elternhaus, der

Schule und dem mit der Fürsorge der Kinder betrauten Jugend¬

amt Sic kann natürlich sowohl eine religiöse, einem „Mutter-

hausM entnommene, als auch eine „freie" Schwester sein.

LeCzterenfalls genügt es. wenn mit ihr ein Privatdienstvertrag

abgeschlossen wird.

Die Hauptaufgabe der Scliulpflegerin besteht in der Pflege

des körperlichen Wohles der Kinder. In Gemeinschaft mit dem

Schulleiter und dem Lehrer, mit denen sie natürlich in steter

Fühlung zu sein hat, hat sie dieses Wohlergehen zu überwachen.

Sic kann naturlich „ärztliche" Untersuchungen der Schulkinder

nicht vornehmen, aber sie wird doch in vielen Fällen im Zu¬

sammenwirken mit dem Lehrer feststellen können, ob ein Kind

der firztlicben Hilfe, Irgendwelcher Hell- und Stärkungsmittel,

ti'.: .

! riterbringung auf dem Lande oder in einer Erholungsstätte

USW. bedarf. Diese Kinder bringt die Schulpfle¬

ger ;n zum Kassenarzt, wozu sie den nötigen Kassen-

Mttweis besorgt und sonstige Formalitäten erledigt. Durch rcgel-

mäBige Befragungen der Kinder über ihren Qesundheitsztfitand

läßt sich die Einrichtung in geregelte Halmen bringen. Das mag

kehl v oller Ersatz eines Schularztes sein, aber doch mindestens

i me „NothiMe" Die Scliulpflegerin kann, soweit es ihre Zeit er¬

laubt, die Fürsorge für die erkrankten Kinder uud die Durch¬

führung der ärztlich angeordneten Maßnahmen überwachen. Sie

kann auch so wiedennn vorteilhaft für die Kasse

wirken.

Pur Eltern und Schule ist die Pflegerin dadurch wertvoll, daß

sie die Schul:Schwänzer zur Schule führt, daß sie ferner in Fällen,

in denen das Fehlen der Kinder aus der Schule auf eine miö-

bräucbliche Ausnutzung der Kinder durch Elternhaus oder Arbeit»

gel Cf /u Arbeftszweckca zurückzuführen ist, Wandt! schafft. Die

POeterlH kann schmutzige Kinder waschen, baden und kämmen,

sie, was auch oft nötig ist, von Ungeziefer befreien, kleinere Ver¬

bände lur einfache Verletzungen anlegen, Desinfektionen vor¬

nehmen usw. Dazu braue!.t die Schulpflegerin natürlich einen ge-

tigneten und mit den nötigen Ueräten ausgestatteten Raum. Die

Schulpftegertn leistet so eine Menge praktischer, gesund¬

heitsfördernder Arbeit, die in ihren Wirkungen sicher

nichl selten der ärztlichen Behandlung nahe kommt. Für die

Eltern ist die Sciiulpiiegerin immer eine schätzenswerte Mitarbei¬

terin dadurch, daB sie eine unmittelbare Verbindung zwischen

Schule und Haus herstellt und daB sie beiden Winke und Rat¬

schlagt füf die Behandlung schwer erzichbarer Kinder erteilt.

Mindestens ebenen wichtig »st der Vorteil, den das Wohl-

fahrts- oder Jugendamt von der Tätigkeit der Pflegerin hat.

Ohne sie wäre eine ersprießliche Tätigkeit der Aemter über¬

haupt nicht möglich. Das Kind in der Schule spiegelt in seinem

Aussehen und Verhalten die häuslichen Verhältnisse getreulich

Wider. Es ist deshalb iür die Schule nicht schwer, diejenigen

1 .; c festzustellen, in denen Kinder unter ungünstigen Verhält¬

nissen leben und leiden müssen. Die Schule lenkt nun die Auf¬

merksamkeit der Schuipflegerm aui diese Kinder. Die von ihr

ausgeführten Familienbesuche geben den) Wohlfahrtsamt wert¬

volles Material für seine Fürsorgctätigkc.t. Sie Schaffen die

Möglichkeit die HiltsmaBnahmen planmäßig durchzuführen und

d c Fürsorge anch wirklich an die Stelle heranzubringen, bei der

Sic notwendig und zweckmäßig ist.

Bei dieser Fülle der Arbeit für die Scholpflegerin darf sie

r.at [ich keinen allzu großen Su6erliehen Wirkungskreis haben.

In Städten mit mehreren Schalen wird es am besten sein, jeder

Sc! eine oder je nach der Kinderzahl mehrere bestimmte

W en beizugeben. Zum mindesten sollte das bei den

Volksschulen der Fall sc n. Man kann auch die Stadt, ent¬

sprechend der Zahl der Pflegerinnen, in verschiedene Bezirke*

ttijcn, aber das durfte weniger zweckmäßig sein Was die

Kostenfrage anbetrifft, so können natürlich statt eines Schul¬

arztes mehren Schulpflegerinnen*,angestellt werde*

Allgemein bessere Verhältnisse werdet erst eintreten, wenn

die Familien! zu einer Pfl chtleistung der Krankenkassen

rd und somit voi a len Dingen einzuführen 51 Inzwischen hat

ch die Stadtverwal g ein Interesse daran, hn Sinne der Ein¬

führung dei Familienfürsorge aui die t en einzuwirken, ^o-

rc das in < ten Fällen ol Erfolg ist, mufl bei Hilfs-

liirftigk< l der n I von dieser I gc erfaßten Kinder die

stadl d Hut« ahmen tref n.

Bürgermeister Priedr. K et c. Aschersleben«

Verwaltung.
Neue Gesetze und Verordnungen. Deut sch-polni-

SChesAbkom m e n über die Ausführung von Best Im-

muugen des Teil IV Titel FI des deutsch-polnischen Abkommens

über Oberschiesien vom 15. Mai 1922 betreffend die Unfallver¬

sicherung und Invalidenversicherung und Angestellten Versiche¬

rung (JReichsarbeitsblatt91 Nr. 20 vom 31. Oktober \922 S. 591). —

Verordnung über dasVerfahren in Versorgungs¬

sachen bezüglich des Saargcbtcts. Vom 23. September 1922

(..Reichsarbeitsblatr vom 31. Oktober 1922). — Runderlaß

au die Träger der Unfallversicherung über diö

Erhöhung und Zahlung der Rentenzula#gcu auf

Orund der Verordnung vom 4. Oktober 1922 sowie über die Vor¬

auszahlung von Renten in vierteljährlichen Beträgen auf Orund de*

Verordnung vom 12. September 1922 („Reichsgesetzblatt141 S. 724).

Herausgegeben vom Reiehsversicherungsamt („Amtliche Nach¬

richten des RVA." Nr. 10 vom 15. Oktober 1922). — Rund¬

erlaß an die Träger der Unfallversicherung über

Ausdehnung der Zulagen in der Unfallversicherung.

Herausgegeben vom Reiehsversicherungsamt am 9. November

1922 („Deutsci>er Reichsanzeiger" Nr. 260 vom 16. November

1922). — Auf Orund der vom Reich für außerordentliche

Notstandsmaßnahmen für Sozialrentner —•

III U 830 — aus der Invaliden- und Angestelltenversicherung ge¬

troffenen Maßnahmen hat der Preußische Minister für Volks¬

wohlfahrt am 2& Oktober 1922 einen Erlaß betreffend die Durch¬

führung der einmaligen außerordentlichen Notstandsmaßnahmen

für Sozialrentner herausgegeben („Volkswohlfahrt1* Nr. 23 vom

I, Dezember 1922). — Desgleichen ist in einem neuerlichen Erlaß

vom 31. Oktober 1922 betr. Hilfsmaßnahmen für So¬

zialrentner — III U 760 — eine Ergänzung V zu den Richt¬

linien über die Durchführung des Rcichsgesetzes vom 7. De¬

zember 1921/29. Juli 1922 veröffentlicht („VolksWohlfahrt*1 Nr. 23

vom 1. Dezember 1922). — Nach einem Erlaß des Preußischen

Ministers für Volkswohlfahrt vom 7. November 1922 betreffend

Vergütung für die Quittungskartcnausgabc —

M.f.V. III V 2661 — sind die Krankenkassen und knappsehait-

lichen Krankenkassen zu gewährenden Vergütungen für dic Aus¬

steilung und den Umtausch der (Juittungskartcn vom I. Oktober

dieses Jahres ab auf 3 Mk. für jede Karte festgesetzt. — Ver¬

ordnung des Reichsarbeitsministers über die

Pauschbeträge für die Spruchsachen bei den Obcrvcrsichc-

rungsämtern vom 28. November 1922 („Reichs-Oesctzb!aU,#
Nr. 79). Die Versicherungsträger haben iür jede Spruchsache,

an der sie beteiligt sind, als Pauschbetrag zu den Kosten des

Oberversieherungsamts im Jahre 1921 150 Alk. zu entrichten.

Ausführungsbesti mmungen zu §2 der Verordnung

über Ausdehnung der Zulagen in der Unfallversicherung vom

29. Juli 1922. Herausgegeben vom Reiehsversicherungsamt. Vom

9. November 1922. Amtliche Nachrichten des Reichsversiche¬

rungsamts Nr. 11 Seite 344.

Verordnung über Erhöhung von Geldbe¬

trägen in der Unfallversicherung. Vom 16. De¬

zember 1922. ROBJ. Nr. 83 (siehe -VZ." Nr. 24).

Verordnung über Erhöhung der Bezüge aus

der Unfallfürsorge für Oefangene. Vom 16. De¬

zember 1922. RGBl. Nr. S3.

Zur Ausbildung der Kassenangestellten. Die Erage der Aus¬

bildung der Kassenangestellten ist In letzter Zeit wieder sehr

stark in den Vordergrund getreten. Gewiß ein Beweis dafür,

daß für die Aus- und Weiterbildung der Kollegen ein reges

Interesse bestellt. An der Aussprache über die Zweckmäßigkeit

der verschiedenen Unterrichtsmethoden will ich mich nicht be¬

teiligen; nach meinen eigenen Erfahrungen ha1!^ ich aber die

von dem Kollegen Otten vorgeschlagene Methode für die

richtige. Weit wichtiger ist In diesem Augenblick die in der

letzten Zeit vielfach mit aufgeworfene Erage der Schaffung

geeigneter Unterlagen sowohl für den Unterricht als auch iür

die eigene Weiterbildung der Kollegen. Jeder Koüege, der sich

in dreser Weise betätigt hat, wird es als einen ganz besonderen

Uebelstand empfunden haben, daß er sich das nötige Material

mühsam aus unendlich vielen Büchern und Zeitschriften zu¬

sammensuchen muß. Jeglicher Anhalt, wo dies oder jenes zu

finden ist, fehlt völlig. Diesem Uebeistande kann auch durch

eine Sammelmappe, in der selbst dte peinlichste Ordnung

herrscht, nicht abgeholfen werden. Die Menge der ständig er¬

scheinenden Entscheidungen würde eine solche Sammlung in

einigen Jahren wegen ihres großen Umfanges und der damit

verbundenen Unübersichtlichkeit in ihrem Werte ganz erheblich

lindern. Iber auch der Vorschlag \on Schönwald führt

ntcifH Erachtens nicht znm Zieh Vorausgesetzt, sämtliche

.Zeitschriften würden seinem Wunsche folgen und es würden

s gleiche Format und die gleiche Ordnung einführen, dann

wäre damit noch wenig geholfen. Nach wie vor mußte man

in den einzelnen Zeitschriften nad bei diesen wieder in den

einzelnen Jahrgängen nach dieser oder jener Entscheidung oder
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nach wichtigen Abhandlungen suchen. Gerade dieses Suchen«
wodurch ungezählte Dienststunden bei Jeder Kasse verloren

geben, sm*J ein ganz geringes Maß herunterzuschrauben, muß bei

Prüfung dieser Frage die Hauptaufgabe sein. Minen Fingerzeig,

e diese Aufgabe zu lösen ist, geben u. a. die wiederholt in

unserer „Volkstümlichen Zeitschrift14 in einer besonderen Spalte

gebrachten kurzen Notizen über gefällte Entscheidungen mit

Angabe der Zeitschrift, in der der Abdruck erfolgt i-st. Mit Hilfe

solch kurzer Notizen läßt sich in einer kleinen Kartothek

eine Unmasse Material, in jeder gewünschten Weise geordnet,

unterbringen. Natürlich dürfen sich diese Notizen nicht nur auf

Entscheidungen beschränken, sondern darüber hinaus müßten

alle Gesetzesünderungen und Verordnungen und auch alle wich¬

tigen Literaturerscheinungen und Aufsätze angegeben werden.

Diese kleinen Notizen, die regelmäßig und in kurzen Abständen

erscheinen müßten, werden ausgeschnitten und der Reihe nach

auf Karten geklebt, die etwa folgeivdermaßen eingeteilt werden

müßten:

§ 165. Versicherungspflicht.
r.ntscheiditngen Gesetze und Verordnungen Literatur

Orchestermitfflicd oder Verordnung vom 30. 4. 20 Hahn, O.-JURat.

licwerbegehil!;? R. Q. Bl. 20. 7ü9- Zur Versicherungspflieht
V. A Niederbarnim 39-1.20 der Bühnenmftglicdcr

Arb. Vers. 20. MK Arb. Vers 19. 561.

Der Vorteil dieser Einteilung Hegt klar auf der Hand. Mit

einem Blick kann man nicht nur sofort feststellen, welche Ent¬

scheidungen zu den einzelnen Paragraphen ergangen sind, son¬

dern darüber hinaus hat man sofort einen Ueberblick über che

dazu ergangenen Gesetze sowie über die in der Literatur er¬

schienenen Aufsätze. Ganz mühelos und ohne großen Zeit¬

aufwand kann man an Hand dieser Kartothek sofort feststellen,

m welcher Zeitschrift die gesuchte Entscheidung usw. zu finden

iet Die praktische Durchführung dieses Vorschlages dürfte

Kaum auf nennenswerte Schwierigkeiten stoßen, zumal erheb-

Jiche Kosten nicht entstehen. Zum Aufkleben der kleinen Notiz-

ECttel kdmiten alte aussortierte Personalkarten benutzt werden.

Die Zusammenstellung des Materials und die Drucklegung müßte

von einer Stehe und in Verbindung mit einer Zeitschrift erfolgen

und könnte von dieser als besondere Beilage herausgegeben

werden. Das weitaus größte Interesse an dieser Frage dürften

die Kassen selbst haben, zumal eine solche Sammlung für den

Praktiker schon längst dringend notwendig ist.

Zun Schluß noch einige Worte zu der von Schönwald an¬

geregten Herausgabe einer Sammelschrift. Rückhaltlos

stimme ich darin mit rhm überein. daß uns eine Zeitschrift, in

der fast nur Praktiker zu Worte kommen, bitter not täte. Die

Frage ist nur die, ist es möglich, ein solches Werk zu schaffen,

und was noch schwieriger ist, sie zu erhalten. Sehr pessi¬
mistisch stehe ich dieser Frage gegenüber, wenn ich auch nur

an unsere „Volkstümliche Zeitschrift44 denke. Mit allen mög¬

lichen Mitteln hat die Schriitleitung versucht, die in der Praxis

stehenden Kolkgen zum Meinungsaustausch und zur Mitarbeit

anzuregen. Leider immer nur mit ziemlich negativem Erfolg.
Ein ähnliches Los dürfte auch der ne^i zu gründenden Zeitschrift

beschieden sein. Nach kurzer Zeit wird die Mitarbeit der Prak¬

tiker nachlassen und die Schriitleitung wird sich mehr und mehr

der Mitarbeit der Wissenschaftler bedienen müssen. Dann sind

wir aber genau so weit wie vorher, nur, daß wir dann noch

eine Zeitschrift mehr haben. Nach alledem komme ich zu dem

Ergebnis, daß wir zunächst die Pflicht haben, unsere Mitarbeit

der eigenen Zeitschrift zu widmen und sie endlich zu dem zu

machen, was sie eigentlich sein soll, nämlich zu einer volks¬

tümlichen Zeitschrift. J. Scharfenberg, Kiel.

Kurzfristige Darlehen der Reichskreditgescilschalten an die

Krankenkassen. Die Reichskreditgesellschaft m. b. H., Berlin

W.9, Eichhornstraße 9, hat sich grundsätzlich bereit erklärt,

Mittel für Darlehen an Krankenkassen flüssig zu machen. Der

Kredit soll legen Wechsel mit dreimonatiger Lauffrist gewährt
werden. Außerdem haben die Kassen eine Bescheinigung des

Versicherungsamts darüber beizubringen, daß der Kredit ledig¬

lich nötig wird zur Behebung einer vorübergehenden Zahlungs¬

schwierigkeit, die durch die Erhöhung der Grundlöhne oder in

Verbindung damit durch die den Aerzten für das dritte Viertel¬

jahr zu gewährenden Honorarzuschläge eingetreten ist. Die Be¬

scheinigung muß ferner ausweisen, daß die Innehaltnng der drei-

monatigen Rückzahlungsfrist durch den voraussichtlichen Be*-

tragseingang gewährleistet ist. Es wird entschieden abgelehnt,

Kredite für solch*? Kassen zur Verfügung zu stellen, die aus

anderen Granden ihre Einnahmen nicht mit ihren Ausgaben in

Einklang bringen können. Diese Kassen müssen durch Steigerung

der Einnahmen oder Herabsetzung der Leistungen ihren Haushalt

ins Qleichgc:.icht bringen.
«•.---

Das Fundament

einer jeden Gewerkschaft ist pünktliche
und richtige Beitragszahlung

it

•i

Gewerkschaftliches.

Der Allgemeine Deutsche B.am.cnb.ind. Die Verhandlungen
ttber einen ZasammenSchlnB des Allgemeinen Deutschen Oewerk-
schaftsbundes und des Allgemeinen freien Angesteiltcnbundes mit
dem Allgemeinen Deutschen Ikamtenbund haben nunmehr zu

einer Verständigung geführt, deren Grundlage ig der heutigen
Nummer unserer Verbandszeitschrift J)er freie Angestellte" ab¬
gedruckt ist. Um jeden Zweifel auszuschlielten, wurde unserer¬

seits in den Verhandlungen eine scharfe Abgrenzung der Organi¬
sationsgebiete verlangt. Soweit die Reichsfachgruppe Sozial¬
versicherung in Frage kommt, wurde von den Vertretern des

Allgemeinen Deutschen Beamtenbundes anerkannt, daB für alle

Angestellten und Beamten der Sozialversiehcrur.gsträger
(Krankenkassen. Berufsgenossenschafteh. Knappschaftsvereine,
Landesversicherungsanstalten. Rejehsversicherungsaustalt) nur

der Zentralverband der Angestellten die zuständige ireigewerk-
schaftliche Organisation ist.

(jehaltsregclung für die Angestellten in HiHs- und Sterbe¬
kassen. Am 21. Dezember 1922 wurde folgendes vereinbart:

„Auf Qrund der ScJilußbestimmung des am 7. April 1922 ab¬

geschlossenen Tarifvertrages wird von der Tarifkommission ein©

Revision der geldlichen Bezüge beschlossen und soll diese Aende¬

rung als Teil des Tarifvertrages gelten.

Mindestgehalt (Gehalt und Teuerungszuschlag) ab 1. Januar

1923: OebaltskU.se
1 2 1

Stödteklasse 1 .... 55000 50000 45000 Mk.

2
.... 60000 55000 50000

,,

3
. . . . 65 000 60 000 55 000

„

Wohnungszuschuß: Städteklasse 1 und 2: 750 Mk., Städte¬
klasse 3: 1000 Mk. jährlich.

Mankogeld:
Bei einem Umsatz von 100 000 Mk. 100 Mk. jährlieh

200 000
„

200
„

300 000
„

300
„

Die für Dezember vereinbarten Sätze erfahren eine ürhöhuni
von 50 Proz. Kassen, welche die Unmöglichkeit der Zahlung der

erhöhten Bezüge nachweisen, können in Verhandlungen mit dem

Zentraiverband der Angestellten Sondervereinbarungen treffen.'*

Neue Beiträge und Leistungen unserer Pensionskasse.

Gültig ab 1. Januar 192 3. Beschlossen vom Ver¬

bandsbeirat und Verbaixlsvorstand mit Zustimmung der Rcvl-

sions- und Beschwerdekoimnission.

§ 6.

Ziffer 2 und 3 ändern sich wie folgt:
2. Der monatlich im voraus und gebührenfrei zu zahlende

Beitrag beträgt für Jeden übernommenen Anteil:

20 Mk. für Mitglieder, die im Alter bis zu 40 Jahren, 25 Mk.

fOr Mitglieder, die im Alter bis zu 50 Jahren, 30 Mk. für Mit-

glle<ler, die im höheren Alter Anteile erwerben.

3. Für Inhaber von Anteilen, die aus dem Verbände aus¬

scheiden, erhöht sich der Gesamtbetrag um eine Beisteuer zxt

dem Verwaltimgsaufwand für diese Unterstützungseinrichtun*
in Höh© von 30 Mk. monatlich.

§ 9

ist wie nachstehend geändert:

Invaliden unterstütz ung.

§ 9.

Für Jeden Beitragsanteil kann ein« Jährliche Invalidenunter¬

stützung gewährt werden; nach einer Beitragsleistung \on

94

f«

??

tt

M

M

8 Jahren 1500 Mk.

7
n

1600

9 •f
1700

11 n
1800

13
m

1900

15 r*
2000

II

M

• t

M

17 Jahren 2100 Mk.

19 H
2200 i»

21 W 2300
m

23 »•
2400

r>

25 »»
2500

9%

Die über 5 Jahre hinaus verlängerten Wartezeiten des § 7.

Als. 2 gelten für die Bemessung der Höhe der Unterstützungen

Aus Tarifrecht und -praxis.
Pingruppierung eines Angestellten nach dem Tarifvertrag.

Der Vorsitzende unserer Landesfachgruppe der Krankenkassen-

angestell.cn Sachsens. Koüege Köhler. Chemnitz, berichtet aus

seiner Praxis für dic Kollegen über den tnden interessanten

Prozeßvorgang:

Der Kollege B. in L. beantragte aui Orund der Oruppen-

einteilung ..es Tarifvertrages für 1921 die Besoldung nach

Oruppe 2 des Tarifvertrages. Da der Kassenvorstand sich

weigerte, verlangte er vom \ cheruiigsaml in L. eine Knt¬

scheidung dahingehend, dali seine Taikkeit nach Oruppe 2 de»

Tarifvertrages zu bewerten sei und beantragte, den Kassen-

vorstand zu verurteile.;, ihn nach Orapne 2 ks Tarifvertrages
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zu besolden. Das Vor cherungsamt kam nach eingehender

PrifMg zur e i r: 111 m m i Ken Verurteilung der Kasse.

In der Urteilsbegriindti kam sehr gut zum Ausdruck, daß

abgesehen von den tariflichen Bestimmungen die Tätigkeit des

Kolteten B. keineswegs als schematiche zu bewerten sei. Auch

durch das von einem Qeschäftsfßhrer einer anderen Ortskranken-

kasse, der die Oeschäftstätigke t an Ort und Stelle prüfte.

eingeholte Gutachten, wur'e die Tätigkeit des Kollegen B.

als eine der Oruppe 2 des Tarifvertrages entsprechende be¬

stätigt. Da der Kassenvorstand sich bei diesem Urteil nicht

beruhigte, sondern Berufung beim Oberversicherungsamt ein¬

legte, wurde von uns Iei Tarifausschuß angerufen, der

die Kasse ebenfalb verurteilte, den Kotlegei B. entsprechend

der Gruppe 2 zu besolden.

D.e Kasse lehnte eine Vertretung vor dem Tarifausschuß

ah mit Jer Begründung, daß iür sie das Urteil des Ober-

verSicherung lanitei maßgebend sein müsse. Sie legti

auch keine Bernfnng gegen das Urteil dec bezirklichen Tarif¬

ausschusses beim zuständigen Reichstarifausschuß ein, so daß

das Urteil Rechtskraft erlangte.
Nunmehr wurde beim Amtsgericht L Zivilklage gegen die

Kasse über den Betrag von 4900 Mk. erhoben. Das Amtsgericht

versuchte zunächst die Klage abzuweisen unter Berufung auf

die n.chtcingehaltenen Fristen gemäß § 358 RVO. Es bedurfte

jranz energischer mehrmaliger Vorstellung und schriftlicher

Klageergänzung unseres Vertreters dahin, daß der Anspruch des

Kollegen B. nicht auf Qrund des § 35*. sondern auf Grund

der Ziffer 18 IV unserer Tarifgemeinschaft

von 1921 erhoben werde.

In der nunmehr am 30t Juni stattfindenden öffentlichen Ver-

handlang mnBte der amtierende Richter nach Ausführungen der

Parteien ohne weiteres anerkennen, daß die Klage berechtigt

sei und aller Wahrscheinlichkeit nach der Klüger B. Recht be¬

kommen würde.

Bei der üblichen Vergleichsanbahnung des Oeriehts wurde

dic Verhandlung bis zum 7. Juli vertagt mit der Aufforderung

an die Beklagte, sich mit dem Klager auf einer annehmbaren

Grundlage zu einigen. Dieser Weg ist durch die Kasse be¬

schritten. Sie hat in der Vorstandssitzung vom 5. Juli be¬

schlossen, den Kollegen B. ab 1. Januar 1921 nach Gruppe 2

zu versetzen und ihm die zu wenig gewahrten Bezüge nach¬

zuzahlen. Daraufhin wurde von uns die Klage zurückgezogen. —

Wahrend die Verhandlungen vor den tariflichen Schlichtungs-

IfcStattaeu geführt wurden, hatte sich auf Orund der Berufung

der Kasse beim Oberversicherungsarnt dieses ebenfalls mit dem

Antrage des Kollegen befaßt und war aus formellen Gründen

ga einer Abweisung des Anspruches gekommen. Ks erkannte

zwar durchaus die Tätigkeit des Kollegen B. an, wies jedoch

den Anspruch des Kollegen unter folgender eigenartiger Be¬

gründung ab:

„Der Entscheidung des Versicherungsamtes beim Stadtrat

zu L steht der Inhalt der Dienstordnung der Ortskrankenkasse

L entgegen, der sowohl für den Vorstand der Ortskrankenkasse

und die Angestellten dieser Kasse als auch für die Behörden

bindend ist. Nach dieser Dienstordnung sind für die Angestellten«

Kruppe II. in die B. eingereiht sein will, nur zwei Steilen vor¬

gesehen, die — wie von den streitenden Parteien nicht bestritten

wird — bereits von anderen Angestellten besetzt sind. In Er¬

mangelung einer freien Stelle in der Angestelltengruppe II ist

ein Aufrücken weiterer Angestellter in diese Gruppe solange

unmöglich, als nicht eine Stelle in der Gruppe frei wird, oder

Im Wege der Abänderung der Dienstordnung weitere Stellen

in dieser Gruppe geschaffen werden. Die Aufstellung und

Abänderung der Dienstordnung ist ein Akt des

Selbstverwaltungsrechtes der Kasse. In dieses

Selbstverwaltungsrecht konnte nur aus Gründen eingegriffen

werden. d\e im Gesetze ausdrücklich vorgesehen sind. Das Ober-

versicherungsamt hat keinen Anlaß gefunden, eine Aenderung

der Dienstordnung im Wege des § 30f der RVO. herbeizuführen,

weil es nicht zu der Ueberzeugung gekommen ist, daß die Zahl

und Besoldung der Angestellten der Ortskrankenkasse L in

emem auffälligen Mißverhältnis zu ihren Leistungen steht (S 355

AbS.2 der RVO.)/4

Aus dieser Begründung ist also zu ersehen, wie in diesem

Falle dts Oberversicherungsarnt sich peinlichst bemüht hat, das

„Selhstverwaltungsrecht" der Kassen uneingeschränkt zur Gel¬

tung kommen EU lassen.

Dei der bisher ge« Praxis der Oberversicherungsärnter im

allgemeinen konnte die im letzten Satz der Begründung nieder¬

gelegte Auslegung vles S 3 5 fast wie eine Verhöhnung der

Kassenangestellten klingen, venu vir nicht wüßten, daß im

Rerei h des In Präge kommenen OVA, Chemnitz Klagen unserer

Kollegenschaft nur In vereinreiten Falten aufgetreten s.nd. Be-

dzuei Ich ist nur. daß sich die verantwortlicher. Direktoren der

Oberversicherungsärnter nicht zu einer generellen Anerkennung

der zwischen der Kassen- und Angestelltenorganisation getrof¬

fenen tariflichen Vereinbarung aufschwingen können, trotzdem

anerkanntermaßen sowohl die Verordnung über Taritvertraee

vom 23. Dezember 1918 als das Betriebsrategesetz und auch die

übrigen neuzeitlichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen auf die

Kassenangestellten Anwendung finden und Puch durch die Be¬

stimmungen der RVO. über das Aufsichtsrecht der Oberver¬

sicherungsärnter keine Einschränkung erfahren. Bei Vorliegen

eines Tarifvertrages kann sehr wohl von seilen der Oberver¬

sicherungämter ein Abweichen vom Tarifverträge zu Un¬

gunsten der Angestellten als ein auffälliges Mißverhältnis in

der Besoldung und den Aufgaben der Angesteliten im Sinne des

§ 355 erblickt werden. Sollen die Bestimmungen der RVO. niciit

auch ein Schutz der Angestellten sein? Oder kommt es nur

darauf an, den Kassenangestellten auf Grund dieser Bestim¬

mungen eine angemessene Iksoldung vorzuenthalten?

Die Oberversicherungsärnter sind doch sonst auch immer

mit der Versagung der Genehmigung von Dienstordnungen zur

Hand, die auch nur in etwas ü!>er die tariflichen Bestimmungen

hinausgehen.

Anerkennung des Tarifvertrages. Auch das Anhaltische

Oberversicherungsarnt in Dessau hatte sich das kleinlich bureau-

kratische Verhalten einiger preußischer Oberversicherungsärnter

zum Vorbild genommen und sich geweigert, eine Dienstordnungs¬

änderung der Allgemeinen Ortskrankenkasse für den Kreis

Dessau zu genehmigen, weil darin gemäß den Bestimmungen

unserer Reichstarifgemcinschaft tür etwa von den Angestehten

zu leistende Arbe ten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit

eine besondere Vergütung (Ueberstundenbezahlung) vorgesehen

war. Zur Begründung seiner Haltung führte es folgendes an:

..Anhaltisches Oberversicherungsarnt. Dessau, den 23. Mai 1922.

Aktenzeichen: II D. I 59.

An das Versicherungsamt des Landkreises Dessau

in Dessau.

In Sachen der Genehmigung der Dienstordnung der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse für den Kreis Dessau vom 1. Ok¬

tober 1921 teilen wir die in dem dortigen Schreiben vom 8. April

1922 vertretene Ansicht, daß der Abs. 1 und 6 des § 20 der

Dienstordnung in der vorliegenden Fassung diesseits nicht ge¬

nehmigt werden kann. Der Hinweis der Kasse auf den Reichs¬

tarif für Angestellte kann nicht durchgreifen, da die Tarifverträge

keineswegs maßgeblich für das Oberversicherungsarnt als Ge¬

nehmigungsbehörde sind. Wir ersuchen, die Kasse nochma's

daran! hinzuweisen, daß unsere Genehmigung des 8 20 davon

abhängig gemacht wird, daß die Dienststunden wie bei den

Staatsbehörden festgesetzt und Ueberstunden nicht bezahlt wer¬

den, auch wenn sie unbedingt erforderlich sind, ebenso wie bei

den Staatsbehörden.

Weiter ersuchen wir. die Kasse auch noch auf die Be¬

soldung des 8 353 Ziffer 3 der Reichsversicherungsordnung

hinzuweisen. Danach hat die Dienstordnung zu regeln, unter

welchen Bedingungen Anstellung auf Lebenszeit oder nach

Landesrecht unwiderruflich erfolgt.

Die uns überreichte Dienstordnung folgt anbei zurück.

I. V. gez. Körmigk."

Nach ergebnislosen Versuchen, das Oberversicherungsarnt

von seinem unhaltbaren Standpunkt abzubringen, wandten sich

unsere Kollegen beschwerdeführend an das Anhaltische Staats¬

ministerium, welches unter dem 11. Dezember 1922 der Be¬

schwerde des Kassenvorstandes stattgegeben hat mit folgender

Begründung:

..Ihrer Beschwerde vom 30. Oktober d. J. über den Be¬

schluß des hiesigen Anhaltischen Obervcrsichcrungsamtes vom

7. Oktober d. J.. worin den Bestimmungen im § 20 Abs. 1 und 6

der Dienstordnung die Genehmigung versagt worden ist. haben

wir stattgegeben und das Oberversicherungsarnt veranlaßt, diese

Bestimmungen ebenfalls zu genehmigen. Sie wollen dem Ver¬

bände der Krankenkassen Sachsen-Anhalt in Magdeburg und der

Ortsgruppe des Zentralverbandes der Angestellten, die beide Ihr

Gesuch befürwortet haben, hiervon Mitteilung machen.

Die von dem erstgenannten Verbände eingereichten beiden

Tarifverträge sind wieder beigefügt

Dessau, den 11. Dezember 1922.

Anhaltisches Staatsministerium, gez. Deist.M

Die Kollegen sehen auch hieraus wieder, daß in außer¬

preußischen Ländern das Tarifrecht der Krankenkassen«

angestellten respektiert vird.

An unsere Leser!

Die nächste Nummer unserer Fachzettschrift und der Verbands«

Zeitschrift *Der freie Angestellte44 erscheint am 7. Februar.

Redaktionsschluß ist eine Woche vor dem Erscheinungstag.
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